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DAS THEMA

Das zentrale Anliegen der Ände-
rung des Thüringer Ministergeset-
zes ist die Schaffung einer soge-
nannten Karenzzeitregelung für Mit-
glieder der Landesregierung. Dazu
lag dem Landtag in erster Beratung
am 2. November ein Gesetzentwurf
der Landesregierung vor, den
Staatssekretärin Dr. Babette Winter
begründete.

„Das Ministergesetz in der aktuellen
Fassung enthält keine Regelung, die ir-
gendeine Möglichkeit vorsieht, die Auf-
nahme einer Tätigkeit nach dem Aus-
scheiden aus dem Ministeramt in ir-
gendeiner Weise zu beschränken. Die
Landesregierung sieht dies mit Blick
auf eine mögliche Beeinträchtigung
des Ansehens der Landesregierung,
die zum Beispiel mit der Übernahme
von hochdotierten Tätigkeiten in der
Wirtschaft einhergehen kann, als rege-
lungsbedürftig an.“ 

Zur Gesetzesänderung erläuterte die
Staatssekretärin: Ministerinnen und
Minister sowie der Ministerpräsident
bzw. in irgendeiner Zukunft eine Mini-
sterpräsidentin sind dann verpflichtet,
der Landesregierung Vorbereitungen
für nachministerielle Tätigkeiten au-
ßerhalb des öffentlichen Dienstes in ei-
nem Zeitraum von 18 Monaten nach
dem Ausscheiden aus dem Amt be-
kanntzumachen. Diese kann dann die
Beschäftigung untersagen, wenn sie
„öffentliche Interessen beeinträch-
tigt“. Dazu soll die Empfehlung eines
beratenden Gremiums zugrunde gelegt
werden.

CDU: Es gibt Wichtigeres, als 
Antikorruptionsgesetze

Der CDU-Abgeordnete Manfred
Scherer sah allerdings ein solches Ge-
setz „nicht als besonders erforderlich
für Thüringen an“. Er sagte weiter:
„Mir ist aus den letzten 27 Jahren kein
Fall gegenwärtig, in dem ein ehemali-
ger Minister oder Ministerpräsident ei-
ne Beschäftigung aufgenommen hätte,
durch die das Vertrauen der Allgemein-
heit in die Integrität der Landesregie-
rung gefährdet gewesen wäre, oder er
gar noch während seiner Amtszeit sein
Amt so geführt hätte, dass er hinterher
einen großen Karrieresprung hätte ma-
chen dürfen. Es gibt in Thüringen aus
meiner Sicht Wichtigeres zu tun, als
sich als Pionier von Antikorruptionsge-
setzen profilieren zu wollen.“

Für die Linksfraktion sprach in
der Debatte der Abgeordnete Knut
Korschewsky (Auszüge aus dem
Plenarprotokoll):

Alleine die Aussagen von Herrn
Scherer machen deutlich, dass so ein
Gesetz schlicht und ergreifend not-
wendig ist. Ich werde Ihnen auch ein
bisschen auf die Sprünge helfen, denn
mir fallen da schon Beispiele ein, auch
in Thüringen, wo ein direkter Übergang
durchaus vorhanden war und der auch,
na ja, sehr prominent war. Einen sol-
chen Fall wie den des ehemaligen Mini-
sterpräsidenten Althaus – und ich glau-
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be, wir können uns alle daran noch er-
innern – mit dem fast unmittelbaren
Übergang von den Opel-Verhandlun-
gen in eine Tätigkeit in der Geschäfts-
leitung eines mit Opel und diesen Ver-
handlungen zutiefst verbandelten Zu-
lieferers aus der Autobranche kann
dieses neue Instrument der Untersa-
gung von Anschlusstätigkeit nach Aus-
scheiden aus dem Amt aus unserer
Sicht heraus ganz klar verhindern.

Solche Fälle – ich kann Ihnen noch
aus der Bundesebene die Fälle Wiss-
mann und von Klaeden nennen – soll
es nach dem Willen von Rot-Rot-Grün
nicht mehr geben. Deshalb hatten sich
Linke, SPD und Grüne schon in der Ko-
alitionsvereinbarung auf eine Reform
des Ministergesetzes verständigt. Nun
legt die Landesregierung für dieses
Thema, das zu den ureigensten der Re-
gierungsebene gehört, wirksame Rege-
lungen vor. Solche für Ansehen und
Glaubwürdigkeit von Politik und Demo-
kratie schädlichen Interessenverquik-

sterämtern keine unmittelbar nachfol-
genden lukrativen Übergänge in die
Wirtschaft geben sollte. Das heißt: Kei-
ne Lobbyjobs unter Ausnutzung des
Amtsbonus. Doch die CDU, und ich
merke das auch hier an der Rede von
Herrn Scherer schon wieder, sperrte
sich vehement.

(Zwischenruf Manfred Scherer, CDU:
Falsch, wir sperren uns gar nicht!)

Im Gegenteil – es gab hier in Thürin-
gen den Fall Althaus und auch noch ein
paar weniger prominente Wechsel aus
der Ministerialverwaltung in die Wirt-
schaft. Solche Turbowechsel schüren
bei den Bürgerinnen und Bürgern den
nicht mal so verkehrten Eindruck, dass
es einen großen Einfluss der Wirt-
schaft auf Entscheidungen der Regie-
rung gibt. Nicht umsonst nennen lob-
bykritische Organisationen dieses Phä-
nomen auch Drehtür-Effekt. Ich kann
Ihnen versichern: Die Koalitionsfraktio-

ein, während die CDU-Landesregierun-
gen all die Jahre zu dem Thema nichts
in Richtung Modernisierung getan ha-
ben. Der Gesetzentwurf ist ein wichti-
ger Schritt in die richtige Richtung.
Wichtig wird auch sein, welche prakti-
schen Erfahrungen mit der Anwendung
des Gesetzes gesammelt werden. Gut
möglich, dass man dann aber auch
nicht über ein Abschaffen, sondern
über eine Ausweitung dieser Absti-
nenzzeit reden kann. 

Diese Möglichkeit zur Weiterent-
wicklung des Instruments und der Vor-
schriften sollten mittel- und langfristig
umfassend genutzt werden. In diese
Evaluierung sollten dann auch Erfah-
rungen einbezogen werden, die außer-
halb Thüringens mit vergleichbaren In-
strumenten und Regelungen gemacht
werden. Zu berücksichtigen ist auch:
die Fachdiskussion um die Ausgestal-
tung von Karenzzeiten in Deutschland
ist derzeit in vollem Gange.

Jeder Einzelfall
wird für sich geprüft

Es ist natürlich auch eine Binsen-
weisheit, dass die vorliegenden Rege-
lungen kein revolutionäres Ereignis
sind, aber es sind Regelungen, die im
Sinne der oben skizzierten gesell-
schaftlichen Problemdiskussionen
doch einen deutlich praktischen Fort-
schritt darstellen, gerade auch bezo-
gen auf uns hier in Thüringen.

Außerdem ist beim Gesetzemachen
der Grundsatz der Einheit der Rechts-
ordnung zu beachten, das heißt vor al-
lem, übergeordnetes Verfassungsrecht
darf nicht über den Haufen gefahren
werden, und das wird mit diesem Ge-
setzentwurf nun wahrlich nicht ge-
macht. Mit Blick auf diesen wichtigen
Gesichtspunkt gilt für den vorliegen-
den Gesetzentwurf: Es ist damit eine
Lösung gefunden, die auf alle Fälle das
Grundrecht auf Berufsausübungsfrei-
heit für Betroffene nach Ausscheiden
aus dem Ministeramt schützt. Es han-
delt sich nicht um eine strikte gesetzli-
che Untersagung. Jeder Einzelfall wird
für sich geprüft. Etwaige Kritiker des
Gesetzentwurfs von jedweder Seite
müssten rechtlich gesehen völlig beru-
higt sein. Dass das ganze lobbykriti-
sche Modell vonseiten der CDU nicht
gewollt ist, ist dann sicherlich ein poli-
tisches Problem und aus meiner Sicht
zumindest kein rechtliches.

Ich möchte mich dem Kollegen
Scherer anschließen und beantrage
ebenfalls die Überweisung an den Aus-
schuss für Migration, Justiz und Ver-
braucherschutz. Wir werden sehen,
Herr Scherer, inwieweit es eine span-
nende Diskussion wird, inwieweit es ei-
ne ausgeweitete Diskussion wird oder
ob es möglich ist, mit einer großen
Mehrheit zu so einem Gesetz zu kom-
men, das Thüringen vor solchen Lobby-
fragen schützt.                                    

nen werden sich
dieser Frage von
Lobbyismus auch
noch weiter zuwen-
den und Ihnen noch
weitere Vorschläge
unterbreiten. 

Wenn die Leute
das Vertrauen in
die sachliche Unab-
hängigkeit der Poli-
tik verlieren, dann
schadet das auch
der Demokratie und
dem Parlament als
Teil dieser Demo-
kratie. Selbst wenn
diese Art des Wech-

kungen zwischen Amt bzw. nachwir-
kendem Amtsbonus und lukrativen Tä-
tigkeiten mit dem Hintergedanken der
Firmen, Amtswissen und Amtsbezie-
hungen der ausgeschiedenen Amtsträ-
ger vorteilhaft zu nutzen, gehören in
die allseits kritisierte und bei vielen
Bürgerinnen und Bürgern eigentlich
auch verhasste Selbstbedienungs-
schublade von Politikerinnen und Poli-
tikern. Hier muss und sollte etwas ent-
gegengesetzt werden. 

Dieser Ausnutzung öffentlicher Äm-
ter im weitesten Sinne wird mit der Ge-
setzesänderung ein Riegel vorgescho-
ben. Die Landesregierung hat das
Recht – und bei nachgewiesenen Inter-
essenkonflikten auch die Pflicht, sol-
che problematischen Tätigkeiten für
die Zeit von bis zu 18 Monaten nach
Ausscheiden aus dem Amt zu verbie-
ten. Diese Zeitspanne ist dann eine Ab-
kühlzeit bzw. eine Abstinenzzeit, die
auch von lobbykritischen Organisatio-
nen mehr als einmal eingefordert wur-
de. Schon zu Zeiten der CDU-Regie-
rung setzte sich die Linke-Fraktion mit
parlamentarischen Initiativen dafür
ein, dass es nach Ende der Ministerzeit
für ausscheidende Inhaber von Mini-

sels meist die Regierungsebene be-
trifft. 

Wenn man es nach strengem Maß-
stab sieht, ist das im Gesetzentwurf
gewählte Modell keine feste gesetzli-
che Karenzzeit im klassischen Sinne.
Aber dieses Instrument der Untersa-
gung von lobbyproblematischen Tätig-
keiten führt bei konsequenter Anwen-
dung in der Praxis zu genau den glei-
chen Wirkungen wie eine klassische
Karenzzeit. 

Hinsichtlich der Zeitdauer sind
18 Monate das Mindestmaß 

Sollte es in Zukunft zu einem Regie-
rungswechsel kommen, wäre es Aufga-
be einer anderen Landesregierung, zu
zeigen, wie sie es mit der Bekämpfung
des Lobby-Unwesens hält. Ich hoffe,
dass dann alle verstanden haben, dass
eine solche Regelung sinnvoll und auch
notwendig ist. Hinsichtlich der Zeitdau-
er der Untersagung sind 18 Monate
aus meiner Sicht nur das Mindestmaß.
Hier gibt es auch andere Modelle, die
schon durchgesetzt worden sind. Aber
immerhin steigt die rot-rot-grüne Lan-
desregierung mit diesem Mindestmaß


